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Realistische Beurteilung der 
Vorteile und Nachteile ist 
notwendig

Das Zinstief und das Streben nach Si-
cherheit lockt Investoren. Mit „rosa-
roter Brille“ werden schnell überhöhte 
Preise, schlechte Lage (Umfeld) oder 
Mängel übersehen. Für Freiberufler ist 
ein besonderes Risiko abzuschätzen: 
Wird zu hoch fremdfinanziert inves-
tiert, darf beruflich nichts schief gehen. 
Eine vorübergehende Berufsunfähig-
keit, das Zerbrechen der Partnerschaft 
oder auch „nur“ deutlich gesunkene 
GKV-Einnahmen oder IGeL-Umsät-
ze können eine „auf Kante genähte“ 
Finanzierung zusammenbrechen las-
sen. Schnell droht deshalb der finan-
zielle Abgrund bei unverkäuflichen 
oder auch nur mit hohen Verlusten 
verkäuflichen Immobilien mit wei-
tergehenden Darlehensverpflichtun-
gen. Man sollte also einen „kühlen 
Kopf“ bewahren und Wirtschaftsbe-
ratung in Anspruch nehmen. Hilfreich 
ist es, die Modellrechnungen eher an 
schlechten Prognosen/Entwicklungen 
zu orientieren. Wenn etwas schief geht, 
ist der worst case noch nicht gleich 
eingetreten. 
 Wozu ist noch zu raten? Die inte-
ressante Immobilie sollte durch einen 
versierten, unabhängigen Makler und 
einen Bausachverständigen bewertet 
werden (Lesetipp: Interview mit dem 
Immobilienmakler Jörn Zahn unter 
www.andrologen.info/zeitschrift/
archiv/interview_zahn.pdf). Der Mak-
ler wird das Umfeld und die Wert-
prognosen für die Art der Immobilie 
berücksichtigen; der Bauchsachver-
ständige wird eine fachgerechte, ob-
jektive Beurteilung der Bausubstanz 
und der zukünftig zu erwartenden In-
vestitionen bestimmen. Last not least: 
Eine Wirtschaftsauskunft (z.B. von 
Creditreform) über den Verkäufer er-

Wenn Ärzte in Immobilien investieren und vermieten, 
müssen sie gut abwägen: Ein kluges Vorgehen bringt 
Erfolg

scheint nach allen Erfahrungen zwin-
gend, unter anderem auch, um Kauf-
vertragsverhandlungen optimal führen 
zu können.

Wer betriebswirtschaftlich gut 
plant, kann beruhigt investieren

Der Erwerb von Immobilien zur In-
vestition ist wie wir sehen ein komple-
xer Vorgang. Harte Fakten (Kaufpreis, 
Finanzierung, notwendige Investiti-
onen usw.) sind genauso von Bedeu-
tung wie weiche Faktoren (angenom-
mene wirtschaftliche Entwicklung der 
Praxis, Wertentwicklung der Immo-
bilienart, Entwicklung des Immobili-
enumfeldes). Die zur Geldanlage und 
als Renditeobjekte geplanten Immo-
bilienerwerbe basieren auf notwendi-
gen mehrfachen Vermietungen. Kei-
ne Schwarzseherei ist es, wenn man 
sich hier darauf einstellt, dass Ver-
mietungen selten durchweg unproble-
matisch verlaufen. Man muss also bei 
der Investitionsentscheidung auch die 
persönliche Komponente (eigener Ar-
beitsaufwand, Ärger, Auseinanderset-
zungen mit Mietern, juristische Durch-
setzung der Vermieterrechte usw.) mit 
berücksichtigen. All dies sollte frei-
lich keinen Arzt von einer Investiti-
on in Immobilien abhalten. Mit klu-
gem Vorgehen können die Haken und 
Ösen des „sozialen Mietrechts“ er-
folgreich gehandhabt werden.

Für Garagen und Gewerberaum 
gilt kein Mieterschutz

Als besonders problematisch erweist 
sich häufig das Wohnraummietrecht. 
Zwischen Vermieter und Mietern kön-
nen sich erfreulicherweise gute So-
zialpartnerschaften zum gegenseiti-
gen Vorteil entwickeln. Leider lehrt 
die Erfahrung auch anderes, nämlich 
schwere Turbulenzen und Auseinan-

Ebenso erfreulich wie erstaun-
lich ist, wie gut Deutschland 
in der Wirtschafts- und Eu-

rokrise (noch) dasteht. Allerdings ist 
das tiefe Vertrauen in die Währung 
und Stabilität der (EU-)Staaten ins 
Wanken geraten. Manche Ärzte le-
gen ihr Geldvermögen in Immobili-
en an, jedoch müssen Investitionen 
gut überlegt sein. 
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dersetzungen bis hin zu (haltlosen) 
Strafanzeigen gegen Vermieter. Rela-
tiv problemlos und mit guter Rendite 
kann deshalb eine Garagenanlage in 
guter Lage sein. Niedrige Baukosten 
und Unterhaltungskosten, fehlender 
Mieterschutz (ohne Kündigungsgrund 
und „Sozialklausel“ kann kurzfris-
tig gekündigt werden), hohe Nach-
frage nach Mietverträgen nicht nur in 
Städten mit engem Parkraum, insge-
samt sichere und höhere Rendite als 
bei der Wohnungsvermietung, kön-
nen für Garagen sprechen. Gleiches 
kann für die Vermietung von beruf-
lich genutzten Räumen oder Gewer-
beflächen gelten, wobei die Mietaus-
fallwahrscheinlichkeit bei Garagen 
immer noch ein wenig geringer ein-
zustufen ist.

Vier Phasen sehen und beachten

Mietverhältnisse einzugehen und Miet-
verträge abzuschließen ist nicht nur 
eine Frage des Zuschnitts der Räume, 
der Lage des Objekts, der Parkplätze, 
des gepflegten Gartens, des renovier-
ten und behindertengereichten Ein-
gangs usw.. Mit der Unterschrift geht 
man vielfältige Verpflichtungen ein, 
so dass auf Vermieterseite äußerste 
Sorgfalt erforderlich ist. Sinnvoll las-
sen sich vier Phasen der Vermietung 
unterscheiden, die jeweils unterschied-
liche Anforderungen haben, Kennt-
nisse erfordern und differenziertes 
Handeln notwendig machen. 

Vier Phasen der Vermietung

1. Anbahnung
2. Abschluss des Mietvertrages 
3. Durchführung (Verwaltung) des 
laufenden Mietverhältnisses 
4. Beendigung des Mietverhältnis-
ses

Qualifizierte Beratung, erster 
Schritt zur profitablen Investition

Das Mietrecht ist ein „juristisches Mi-
nenfeld“ wie das Steuerrecht und Arzt-
recht. In der Anbahnungsphase emp-
fiehlt es sich deshalb, professionellen 

Rat und Vertretung in Anspruch zu 
nehmen. Kosten sind gut investiert, 
denn das Entscheidende ist auch die 
Haftung der Berater. Wie bei Ärz-
ten beträgt die Verjährung drei Jah-
re ab Kenntnis des Schadens mit ei-
ner Kappungsgrenze von 10 Jahren 
(maximale Haftungsdauer). Man soll-
te freilich genau darauf achten, dass 
sich die Berater auch festlegen. 

Professionelle Immobilienver-
waltung kann vorteilhaft sein

Wer seine Immobilien selbst verwal-
tet, sollte nicht sein Herz daran hän-
gen. Der Blick auf die Zahlen ist für 
diejenigen oft heilsam, die verzweifelt 
erleben müssen, wie Mieter beispiels-
weise Dachbalkennägel in Türzargen 
hämmern, um Sachen daran aufzu-
hängen. Die Investition in Immobilien 
sollte also mit der richtigen Einstel-
lung erfolgen, nämlich als eine In-
vestition wie eine Geldanlage in Ak-
tien, Gold oder Fonds auch. Es gibt 
mittlerweile gute (Einzel-)Unterneh-
mer, die Hausmeisterdienste anbie-
ten. Teilweise können diese Kosten 
auf die Mieter umgelegt werden. Es 
empfiehlt sich schon bei einem Haus 
mit mehreren Wohnungen diese pro-
fessionelle Betreuung vorzuschalten, 
damit viel „Kleinkram“ und Zeitver-
luste durch Kommunikation vom Ver-
mieter ferngehalten wird. Der nächs-
te Schritt bei mehreren Häusern ist 
dann die zusätzliche Verwaltung der 
Wohnungen, also all das, was vom 
Schreibtisch aus erledigt wird. Der 
Vermieter und Eigentümer kann sich 
dann auf die Kontrolle der Beauftrag-
ten und auf die Zahlen konzentrie-
ren. So bleibt dann auch genügend 
Zeit für die wirklich wichtigen Din-
ge, nämlich die Prüfung der nächs-
ten Investitionsentscheidung.

Controlling

Eine ehrliche betriebswirtschaftliche 
Auswertung unter Berücksichtigung 
des eigenen Arbeitsaufwandes (auch 
der Familienangehörigen) ist manch-
mal sehr heilsam. Das vermeintliche 

„Betongold“ kann dann schwer wie 
Blei im (finanziellen) Magen liegen. 
Dann heißt es couragiert ein Ende fin-
den, damit man nicht einer schlechten 
Sache noch gutes Geld weiter hinter-
her wirft. Wie sagen doch die Indianer: 
Von einem toten Pferd muss man ab-
steigen. Damit es soweit nicht kommt, 
gilt es bei der Investitionsentschei-
dung besonders auf eine vernünftige 
Kalkulation ohne riskante Finanzie-
rungen zu achten. Ein wichtiger Ge-
sichtspunkt ist auch, so wenig wie 
möglich langfristige Verträge (z.B. 
Dienstleistungen, Versicherungen, 
Lieferungen) einzugehen, um flexi-
bel reagieren zu können, wenn sich 
kostengünstigere Möglichkeiten erge-
ben oder man sich schnell wieder von 
der Immobilie trennen will.

Fazit

Sollte man nach allem in zu vermie-
tende Immobilien investieren? Ja, 
wenn man eine realistische betriebs-
wirtschaftliche Betrachtung als Ent-
scheidungsgrundlage hat und sich über 
Aufwand, Kosten und Ärger der lau-
fenden Verwaltung im Klaren ist. Wer 
die richtigen Entscheidungen trifft, 
sich gut beraten lässt und sozial aber 
auch konsequent und durchgreifend 
die Verwaltung führt, wird letztlich 
wenig Arbeit und eine gute Rendi-
te haben. Natürlich gehört auch das 
notwendige Quäntchen Glück dazu. 
Wie dem auch immer sei, so ganz ne-
benbei lässt sich eine Mietverwaltung 
mit selbst nur ein paar Wohneinhei-
ten nicht befriedigend bewerkstelli-
gen. Dann ist es schon sinnvoll, eine 
professionelle Mietverwaltung zu be-
auftragen und die geringeren Rendi-
ten in Kauf zu nehmen. ◄
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